
 
Teilnahmebedingungen für Seminare der DJV-

Bildungsinitiative 
und LERNORT NATUR 

 
 
Die Seminare der DJV-Bildungsinitiative richten sich an die ehrenamtlichen Funktionsträger 
auf allen Ebenen des Verbandes sowie, wenn entsprechend gekennzeichnet, an die 
hauptamtlichen Mitarbeiter.  Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über den jeweiligen 
Landesjagdverband (LJV), der über die Teilnahme entscheidet.  Der LJV leitet die 
Anmeldung an den DJV weiter. Sollte die Nachfrage größer sein als die mögliche 
Teilnehmerzahl, entscheidet das Eingangsdatum der Anmeldung. Ein diesbezüglicher 
Rechtsanspruch besteht nicht. Die Teilnahmebestätigung sowie weitere Unterlagen erhalten 
die Teilnehmer vom DJV. Anmeldungen sind verbindlich.  
 
 
Teilnahmegebühren 
 
In den Teilnahmegebühren sind die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und 
Tagungsunterlagen enthalten. Die LJVs übernehmen anteilig die Teilnehmergebühren, wenn 
eine ehrenamtliche Funktion nachgewiesen wird. Für bestimmte Veranstaltungen gelten 
Sonderregelungen, die im Ermessen jedes einzelnen Landesjagdverbandes liegen. 
 
 
Fahrtkosten  
 
Können nicht vom DJV oder den LJVs erstattet werden. Sie sind von den Teilnehmern zu 
tragen oder können ggf. von den Kreisgruppen nach Rücksprache übernommen werden.  
 
 
Anmeldeschluss 
 
Soweit nicht anders angegeben, beträgt der Anmeldeschluss für die einzelnen Seminare vier 
Wochen vor dem Beginn. 
 
 
Rücktritt/Stornokosten/Stornofristen/Nichterscheinen 
 
Abmeldungen von den Veranstaltungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Abmeldungen 
bereits eingeladener Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die später als 14 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn eingehen, werden die gesamten Teilnahmegebühren incl. des LJV-
Anteils in Rechnung gestellt. Gleiches gilt bei Nichterscheinen oder vorzeitigem 
Seminarabbruch durch den Teilnehmer. Evtl. zusätzliche Kosten, die durch Storno oder 
Nichterscheinen entstehen, werden in voller Höhe den Teilnehmern in Rechnung gestellt. 
 
 
Absage von Seminaren 
 
Der Veranstalter behält sich vor, Seminare abzusagen, wenn die erforderliche 
Teilnehmerzahl nicht erreicht werden kann.  

                    


